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1276/1/93

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 04.07.1994

Rechtssatz

Uberl&Rt der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt die Gewahrsame an seinem Fahrzeug einem ihm bekannten Ehepaar, war
er also zum Tatzeitpunkt nicht in der Gewahrsam des Fahrzeuges und bezeichnet er nach Aufforderung der Behoérde
innerhalb der gesetzlichen Frist Name und Anschrift jener Personen, die die Lenkerauskunft erteilen kdnnen, ist er
vom verwaltungsstrafrechtlichen Vorwurf nach § 103 Abs 2 KFG exkulpiert (siehe Erkenntnis des VwGH vom 11.5.1990,
89/18/0178) (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kfg/paragraf/103
https://www.jusline.at/entscheidung/96019
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/07/04 KUVS-1276/1/93
	JUSLINE Entscheidung


